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Vernehmlassung: Genehmigung des Rahmenübereinkommens des Europarats über den Wert des 
Kulturerbes für die Gesellschaft (Faro-Konvention) 

Sehr geehrte Frau Mekacher 

Als grösste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband sgv über 
230 Verbände und gegen 500 000 KMU, was einem Anteil von 99.8 Prozent aller Unternehmen in unserem 
Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachverband der Schweizer Wirt-
schaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein unternehmensfreundli-
ches Umfeld ein. 

Mit Schreiben vom 8. November 2017 lädt das Eidgenössische Departement des Innern ein, zur Genehmi-
gung des Rahmenübereinkommens des Europarats über den Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft (Fa-
ro-Konvention) Stellung zu nehmen. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv dankt für die Möglichkeit zur 
Stellungnahme.  

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv lehnt die Genehmigung des Rahmenübereinkommens ab.  

Gerade mal 17 Nationen, vor allem aus Mittelosteuropa, haben bislang das Übereinkommen ratifiziert, wäh-
rend grosse Nationen wie Frankreich, Deutschland, Spanien und Grossbritannien nicht an einen Beitritt zum 
Übereinkommen denken.   

Zwar entfaltet das Übereinkommen mit der Unterzeichnung und Ratifizierung keine unmittelbare Anwendbar-
keit. Doch sind die Signatarstaaten zur Übernahme neuer Verpflichtungen (Art. 4 ff.) angehalten. So sind 
gesetzliche Bestimmungen für «die Ausübung des Rechts auf Kulturerbe» (Art. 5 lit. c) zu schaffen und «ein 
wirtschaftliches und gesellschaftliches Klima zu pflegen, das die Teilhabe an Tätigkeiten mit Bezug zum Kul-
turerbe unterstützt» (Art. 5 lit. d). Art. 10 umschreibt die Verpflichtungen bezüglich der «wirtschaftlichen Tä-
tigkeit», Art. 11 bezüglich «Organisation der öffentlichen Verantwortung für das Kulturerbe» und Art. 12 be-
treffend «Zugang zum Kulturerbe und demokratischer Teilhabe». Die in den erwähnten Artikeln umschriebe-
nen Verpflichtungen, die die Signatarstaaten eingehen, sind sehr offen formuliert und sind in ihrer Umsetzung 
mit viele Unklarheiten behaftet.     

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv unterstützt den Gedanken des Schutzes des Kulturerbes, erachtet 
aber die Genehmigung und Ratifizierung des Rahmenübereinkommens als unnötig. 
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Zudem verweisen wir auf die von der Chambre vaudoise des arts et métiers beigelegte Stellungnahme, die 
eine Unterzeichnung der Übereinkunft ablehnt.  

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.  

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 
 
 
 
 
 
 
Hans-Ulrich Bigler Dieter Kläy 
Direktor, Nationalrat Ressortleiter 
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